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begriff der zusage

Die Bundesrepublik Deutschland (Bund) bietet deut-

schen Unternehmen zur Absicherung ihrer Auslands -

investitionen auch die Möglichkeit, den Bruch von rechts-

beständigen Zusagen staatlicher oder staatlich gelenkter

oder kontrollierter Stellen als Unterfall des politischen

Risikos in die Garantie einzubeziehen. Dies ergibt sich

aus § 4 Abs. 1 Buchst. b) der Allgemeinen Bedingungen.

Hierdurch erhält der Investor über den klassischen Ga -

rantiesschutz (u. a. für den Enteignungs- und Kriegsfall)

hinaus eine zusätzlich Absicherung für sein Auslands -

projekt.

Der Begriff der Zusage bezeichnet dabei vertragliche 

oder einseitige Verpflichtungserklärungen, die der Pro-

jektgesellschaft besondere, über die Zulassung zu allge-

meinen gesetzlichen Förderprogrammen hinausgehende

Vergünstigungen zusprechen. Es ist daher möglich, so -

wohl einseitige und individuelle Erklärungen des Gast -

landes und seiner Stellen „garantieren zu lassen“ als 

auch Verpflichtungen aufgrund zweiseitiger Verträge.

 Einseitige Verpflichtungen können sich z. B. aus

@ der Schaffung neuer Infrastrukturanbindungen,

@ Zulieferungen und Abnahmeverpflichtungen,

@ Nutzungsrechten oder

@ Konzessionen

ergeben.

Darüber hinaus hat der Bund in Einzelfällen Zusagen aus

zweiseitigen Verträgen mit staatlich bestimmten Unter-

nehmen abgesichert.

Im Rahmen der jüngsten Reform des Garantieinstrumen-

tes hat sich der Bund zudem bereit erklärt, unter be -

stimmten Voraussetzungen auch staatliche Zahlungs -

zusagen sowie Zusagen nicht-zentralstaatlicher Stellen 

in den Garantieschutz einzubeziehen.

Zusagen kommerziellen Charakters können nicht garan-

tiert werden.

schutz vor rechtlichen 

unwägbarkeiten

Mit der Zusagendeckung bezweckt der Bund, deutschen

Investoren, die in Ländern mit einem noch unvollkom -

menen Rechtssystem investieren, Schutz vor rechtlichen

Unwägbarkeiten zu gewähren. Die Zusagendeckung wird

deshalb in erster Linie im Zusammenhang mit Investitio-

nen in Entwicklungs- und Schwellenländern in Anspruch

genommen.

bezeichnung der zusage 

in der garantie

Der Garantieschutz setzt voraus, dass die Zusage in der

Garantieerklärung ausdrücklich bezeichnet ist. Daher hat

der Antragsteller die zur Absicherung beantragten Zusa-

gen im Antrag zu benennen und die Notwendigkeit der

Garantieübernahme näher zu begründen (vgl. Ziff. C. 6.

des Antragsformulars).
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rahmenbedingungen des projektes

Ob der Bund eine Zusage in eine Investitionsgarantie

 einbeziehen kann, hängt von verschiedenen Vorausset-

zungen ab. Zunächst muss die Zusage eine wesentliche

Rahmenbedingung des Vorhabens sein, sodass ihr Bruch

einen Totalschaden der Projektgesellschaft zur Folge

haben kann. Sie muss ferner dem politischen Bereich

staatlichen Handelns zuzurechnen sein. Dies ist in der

Regel der Fall, wenn Behörden in hoheitlicher Weise tätig

werden. Eine Garantieübernahme ist jedoch auch dann

möglich, wenn staatliche oder staatlich bestimmte Un ter -

nehmen, z. B. im Rahmen von Abnahme- oder Zuliefer -

verträgen, Verpflichtungen eingehen und dabei auf ei -

nem weitgehend durch den Staat reglementierten Markt

auftreten.

ausgleichsanspruch

Weitere Voraussetzung für die Einbeziehung einer Zu -

sage in die Garantie ist, dass die Nichteinhaltung einen

Ausgleichsanspruch gegen den Verpflichteten bzw. das

Investitionsland auslöst. Ist ein Ausgleichsanspruch nicht

gegeben, kann auch keine Entschädigung durch den

Bund erfolgen. Hintergrund hierfür ist die Notwendigkeit,

dass der Bund im Entschädigungsfall gegenüber dem

Anlageland in der Lage sein muss, Regressforderungen

geltend zu machen.

einzelfallentscheidung

Über die Übernahme sowie Art und Umfang der Zusagen-

deckung entscheidet der Bund unter Berücksichtigung

der besonderen Bedingungen des Einzelfalls. Die für ei -

ne Absicherung in Frage kommenden Zusagen werden

durch Sonderbedingungen in die Investitionsgarantie

einbezogen.

verpflichtungen im schadensfall

Zu den Verpflichtungen des Garantienehmers im Scha-

densfall gehört es grundsätzlich, den Eintritt eines Risi-

kos gemäß § 4 Abs. 1 b) der Allgemeinen Bedingungen

nachzuweisen. Der Garantienehmer muss daher im Ga -

rantiefall die Rechtsbeständigkeit des Anspruchs und

den widerrechtlichen Bruch der abgesicherten Verpflich-

tung belegen. Ferner hat der Garantienehmer den Nach-

weis dafür zu führen, dass infolge des Bruchs der Zusage

der Totalschaden der Projektgesellschaft und damit der

Garantiefall nach § 5 Ziff. 3 der Allgemeinen Bedingungen

eingetreten ist.

kommerzielle und technische risiken

sind nicht abgesichert

Eine Entschädigung des Bundes ist ausgeschlossen,

wenn der Bruch der Zusage auf Umstände zurückzufüh-

ren ist, die außerhalb des politischen Bereichs staat -

lichen Handelns oder Unterlassens liegen. Dies ist z. B.

anzunehmen, wenn wirtschaftliche Gründe, technische

Probleme oder Naturereignisse für den Zusagenbruch

ursächlich waren. Darüber hinaus wird der politische

Charakter in der Regel fehlen, wenn der Staat keine

 Möglichkeit mehr hat, maßgeblich auf die zusagende

Stelle Einfluss zu nehmen.
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Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, beauftragt.

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Postadresse
Postfach 60 27 20
22237 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34 -94 51
Telefax: +49 (0)40/88 34 -94 99

investitionsgarantien@de.pwc.com
www.agaportal.de

www.agaportal.de


